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Betr: 
BMSG; Entwurf eines Behindertengleichstellungsgesetzes, eines Schlichtungsstellengesetzes und einer BEinstG-Novelle; Vorbegutachtungsverfahren; Stellungnahme 
Bezug:
  44.001/56-1/03 

Zu dem mit obbez. Schreiben übermittelten Entwurf eines Behinderten-gleichstellungsgesetzes, eines Schlichtungsstellengesetzes und einer Behinderten-einstellungsgesetz-Novelle erlaubt sich das Amt der Burgenländischen Landesregierung im Rahmen der Vorbegutachtung folgende Stellungnahme abzugeben:

I. Allgemeines:

Einleitend ist festzuhalten, dass sich das Land Burgenland klar zur Integration und Förderung von Menschen mit Behinderungen sowie zum Schutz dieser Personengruppe vor Benachteiligung bekennt und es wurden seitens des Landes Burgenland in den letzten Jahren wichtige legistische und auch sonstige Maßnahmen gesetzt, um eine Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen zu erreichen.

II. Verfassungsrechtliche Bewertung:

Die Kompetenzbestimmungen des B-VG enthalten keinen eigenen Tatbestand „Behindertenhilfe“. Die Behindertenhilfe zählt somit zu den sog. Querschnitts-materien. Aus der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern ergibt sich, dass der Bundesgesetzgeber zur Regelung der in den Art. 10 bis 12 B-VG genannten Angelegenheiten zuständig ist. Für die Länder verbleibt eine Kompetenz gemäß Art. 15 Abs. 1 B-VG dann, wenn eine Angelegenheit nicht in die Zuständigkeit des Bundes eingreift.

Art. I des im vorliegenden Entwurfs zum Behindertengleichstellungsgesetz beinhaltet eine Verfassungsbestimmung, wonach „die Erlassung, Änderung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie im Artikel II enthalten sind, sowie deren Vollziehung auch in jenen Belangen Bundessache sind, hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungs-gesetz etwas anderes vorsieht“. Des Weiteren sollen die Angelegenheiten des Artikels II unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden.

In den Erläuterungen zu Artikel I wird ausgeführt, dass sich die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen des Diskriminierungsschutzes auf die Entscheidung über das Vorliegen von Diskriminierung und daraus abgeleiteten Schadenersatz beschränke. Die Verfassungsbestimmung derogiere bestehende Kompetenzbestimmungen wie z.B. Bauwesen oder Verkehr nicht. Gemäß § 2 des Entwurfs zum Behinderten-gleichstellungsgesetz umfasst der Geltungsbereich dieses Gesetzes Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen mit Ausnahme der Diskriminierung in der Arbeitswelt. Da im § 4 unter den Begriff „Barrierefrei“ unter anderem auch bauliche und sonstige Anlagen sowie Verkehrsmittel subsumiert werden, wird nach ho. Ansicht in landesgesetzliche Kompetenzen sehr wohl eingegriffen.

Dem vorliegenden Entwurf kann daher aufgrund seiner die Kompetenz der Länder beschränkenden Bestimmungen von ho. Seite nicht zugestimmt werden.

Auch gegen die §§ 9 bis 13 des Entwurfs des „Forum Gleichstellung“ werden massive Bedenken geäußert, da diese Bestimmungen eine gravierende Beschränkung der Baurechtskompetenz der Länder zur Folge haben und den derzeit geltenden Bestimmungen über Barrierefreiheit im Rahmen des Bgld. Baugesetzes 1997 sowie der Bauverordnung hierdurch die verfassungsrechtliche Grundlage entziehen würde. 
III. Finanzielle Auswirkungen:

Da es sich beim vorliegenden Entwurf lediglich um einen solchen im Vorbegutachtungsstadium handelt, erscheint es grundsätzlich verständlich, dass die Erläuterungen zum Entwurf keine detaillierten Angaben zu den finanziellen Auswirkungen enthalten. Trotzdem muss bemängelt werden, dass nicht wenigstens der Versuch einer ansatzweisen Schätzung der finanziellen Auswirkungen für die einzelnen Kostenträger unternommen wurde, zumal der Entwurf hinsichtlich der Barrierefreiheit baulicher Anlagen sehr weit reicht und die barrierefreie Ausgestaltung im gesamten öffentlichen Bereich auch hinsichtlich bestehender Bauten und Anlagen vorsieht. Im Hinblick auf die mit Sicherheit sehr großen Mehrbelastungen für die öffentlichen Haushalte (auch als private Rechtsträger) wird eine detaillierte Abklärung der finanziellen Dimension dieses Vorhabens von entsprechender Bedeutung sein. In diesem Zusammenhang sollten auch Aspekte möglicher Folgekosten sowie indirekter Kosten, wie z.B. Förderungen für den privaten Sektor zur Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen, einfließen, denn schließlich ist der private Bereich ebenso von dem geplanten Vorhaben betroffen.

Bedenken werden in diesem Zusammenhang auch bezüglich des Entwurfs des „Forums Gleichstellung“, konkret gegen § 10 Abs. 1, geäußert, wonach Gebäude, in denen eine Beschäftigung ausgeübt wird, barrierefrei zu gestalten sind, und zwar völlig unabhängig davon, ob in dem betreffenden Betrieb eine Beschäftigung von Behinderten auf Grund der dem Betrieb eigenen Produktionsvorgänge überhaupt in Frage kommt oder nicht. Aus ho. Sicht wäre eine solche Regelung jedenfalls überzogen und könnte etwa zur Folge haben, dass der Arbeitsbereich eines Produktionsbetriebes für alle nur denkbaren Behinderungsformen – also auch für Rollstuhlfahrer u.ä. – barrierefrei gestaltet werden müsste, obwohl deren Einsatz in einigen Arbeitsbereichen (z.B. Stahlverarbeitung etc.) undenkbar ist. Eine solche Bestimmung hätte nicht unbeträchtliche Investitionskosten zur Folge und könnte in letzter Konsequenz auch zu einer merklichen Schwächung des Wirtschaftsstandortes Österreich führen.
Der Entwurf des „Forum Gleichstellung“ beinhaltet des Weiteren massive Eingriffe in die Wohnbauförderung der Länder bzw. auf die mit Wohnbauförderungsmittel geförderten Bauten. Eine Förderung aus Wohnbaumitteln wäre entsprechend diesem Entwurf sowohl im verdichteten Wohnbau als auch bei Einfamilienhäusern nur mehr dann möglich, wenn alle (!) Wohneinheiten barrierefrei im Sinne des § 9 ausgeführt werden würden. Ergänzend wird in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, das eine schlüssige und konsequent durchgezogene Terminologie im Bereich der Begriffe "Bauten", "Bauwerke" und "Gebäude" im Entwurf Entwurfs des „Forums Gleichstellung“ nicht erkennbar ist. Bezüglich § 30 i.V.m. § 12 Abs. 2 des Entwurfes des „Forum Gleichstellung, wonach eine Bautätigkeit von den Schlichtungsstellen und ordentlichen Gerichten nicht nur zu untersagen sondern sogar Rückbaumaßnahmen angeordnet werden kann, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch eine solche Regelung ein hohes Konfliktpotential zwischen Gerichten und Schlichtungsstellen einerseits und den örtlich zuständigen Baubehörden andererseits entstehen würde.

IV. Zu den einzelnen Bestimmungen:

Zu § 3 (Variante): Die Absätze 2 und 4 sind unklar formuliert (etwa der Begriff „wesentliche Abweichung“). In Abs. 4 ist der Begriff „familiäre Bande“ zu unbestimmt.

Zu § 6: Es wird darauf hingewiesen, dass die Anerkennung der Gebärdensprache einen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand bedingen wird.

§ 9 Abs. 1 und 2 sind zu unbestimmt formuliert, im Besonderen betrifft das die Begriffe „vergleichbare Situation“ und „gestaltete Lebensbereiche“.

§ 12 Abs. 3 bestimmt, dass bei der Bemessung des Schadenersatzes insbesondere auf die Häufigkeit bereits festgestellter Diskriminierungen durch den Antragsgegner bzw. Beklagten Bedacht zu nehmen ist. Diese Bestimmung weist somit eindeutig Strafcharakter auf. Es wird in diesem Zusammenhang auch auf die Erläuterungen verwiesen, wonach der Schadenersatz verhältnismäßig und abschreckend sein soll.

Hinsichtlich § 20 i.V.m. §§ 4, 9 und 12 wird festzuhalten, dass für die barrierefrei zu gestaltenden Gebäude und Verkehrsflächen derzeit keinerlei Übergangfristen vorgesehen sind.
Für die Landesregierung:

Im Auftrag des Landesamtsdirektors:

Dr. Handl-Thaller   

Zl.u.Betr.w.v.






Eisenstadt, am 22.04.2004
1. Allen Ämtern der Landesregierungen (z.H. der Herren Landesamtsdirektoren)

2. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. Landesregierung, Schenkenstraße 4, 1014 Wien

zur gefälligen Kenntnis.

Für die Landesregierung:

Im Auftrag des Landesamtsdirektors:

Dr. Handl-Thaller   

An das


Bundesministerium für Soziale Sicherheit,


Generationen und Konsumentenschutz


Stubenring 1


1010 Wien





	





















